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Ich habe interessenshalber mal nachgeschaut. Selbst im Zentralabitur gibt es in
Mathematik keine dezidierte Ausweisung der Darstellungsleistung - so wie es in vielen
anderen Fächern gemacht wird. Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Klausur nach § 13
Abs. 2 APO-GOSt bei gehäuften Verstößen gegen die äußere Form und die
Rechtschreibung um bis zu zwei Notenpunkte abzuwerten. Da wäre es natürlich
interessant, wer davon bereits Gebrauch gemacht hat und wie die konkreten Mängel
ausgesehen haben.

Ich hab auch mal nachgeschaut.

In RLP (Abiturprüfungsordnung, §20) steht:

"(6) Unbeschadet der besonderen Anforderungen im Fach Deutsch und in den Fremdsprachen
führen schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit oder die
äußere Form zu einem Abzug von einem oder zwei Punkten der einfachen Wertung für die
Arbeit."

Es gibt hier also gar keine Wahl. "führen ... zu einem Abzug", nicht "können ... zu einem Abzug
führen".

In APO-GOSt §13 (2) steht auch entsprechend "führen zu einer Absenkung".
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